
 

 

 

Leserbrief 

 

Über uns reden – oder mit uns? 
Wer Inklusion ernst meint, vergibt keine Gnade, sondern schafft Gesetzeskraft und 
Mitsprache! 

Im neuen Sammelgesetz zur Schulorganisation heißt es derzeit, Eltern von Kindern mit 
Behinderungen und Selbstvertreter:innen können in die jeweiligen Landesbeiräte 
aufgenommen werden. 

Können– nicht müssen. Das klingt harmlos, ist aber gefährlich! 

Denn wer Teilhabe vom guten Willen anderer abhängig macht, betreibt keine Inklusion, so 
wie es unser Landesgesetz 7/2015 vorsieht. 

Wir fordern daher: Mitsprache muss verbindlich sein – also Eltern von sowie auch 
Schüler:innen mit Behinderung müssen in den Landesbeiräten kooptiert werden! 

Angelika Stampfl und Irmhild Beelen 

AEB – Aktive Eltern von Menschen mit Behinderung VFG 

 


